
ORTSGEMEINDE WACKERNHEIM

Benutzungsregelung für die Dorfgemeinschaftsräume

Für die Benutzung der gemeindeeigenen Räume im Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus in
Wackernheim, Dorfplatz, werden folgende Bestimmungen erlassen:

§ 1 Benutzungsrecht

(1) Die Ortsgemeinde Wackemheim gestattet den Ortsvereinen, den Parteien, Jahrgängen,
gewerblichen Betrieben, kommunalen Gebietskörperschaften und sonstigen Gruppen (Benutzern)
auf schriftlichen Antrag hin die Benutzung der Räume, der dazugehörigen Nebenräume, der
Treppen und der Toiletten im gemeindeeigenen Anwesen Feuerwehr- und
Dorfgemeinschaftshaus in Wackemheim, Dorfplatz, zur Durchruhrung einzelner
Veranstaltungen.

(2) Die Orts gemeinde Wackemheim gestattet den Ortsvereinen auf schriftlichen Antrag hin, die
Benutzung der Räume zu wiederkehrenden vereinsinternen Veranstaltungen (z.B.
Gesangsproben). Neue oder zu ändernde Belegtermine sind möglichst 2 Wochen vor der
beabsichtigten ersten Veranstaltung zu beantragen.

(3) Veranstalter ist der jeweilige Benutzer des großen oder kleinen Raumes.

(4) Die Einzelveranstaltung ist mindestens 2 Wochen vor dem beabsichtigten
Veranstaltungstermin bei der Verbandsgemeindeverwaltung Heidesheim (Konzession) zu
beantragen. Der Antrag ist in doppelter Ausfertigung einzureichen. Dabei ist der Name und die
Adresse des oder der Verantwortlichen anzugeben.

(5) Bei gelegentlicher Schließung der Räume, Z.B. bei Instandsetzungsarbeiten, besteht keine
Verpflichtung der Ortsgemeinde, Ersatzräume zur Verrugung zu stellen. Daraus
resultierende Haftungsansprüche gegenüber der Ortsgemeinde werden ausgeschlossen.

§ 2 Auflagen

(1) Gemäß einer Auflage der Kreisverwaltung Mainz-Bingen und des § 19 Abs. 2 der
Versammlungsstättenverordnung muss die maximale Belegungszahl mit der Ortsgemeinde
abgestimmt werden. Bei Überbesetzung haftet der Veranstalter.

(2) Für die Saaldekoration darf nur schwer entflammbares Material verwendet werden.




